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Beratungsfolge Termin Behandlung 

Stadtausschuss 18.03.2024 nichtöffentlich 

Stadtrat der Großen Kreisstadt Eilenburg 08.04.2024 öffentlich 

 

 

 

Einreicher: Oberbürgermeister, Herr Scheler 

Betreff: Änderung der Besetzung des Gemeindewahlausschusses 

 

 
Beschlussvorschlag: 

 

Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Eilenburg  

 

1. beruft  

- den stellvertretenden Vorsitzenden des Gemeindewahlausschusses 

Thomas Biermann,  

- den Beisitzer Herrn Torsten Teuber und  

- die stellvertretende Beisitzerin Frau Annett Teuber  

ab. 

 

2. wählt  

- Frau Ulrike Glück, Eilenburg, zur stellvertretenden Vorsitzenden des 

Gemeindewahlausschusses,  

- Herrn Jörg Schabehorn, Eilenburg, zum Beisitzer im Gemeindewahlausschuss und  

- Frau Golda Aust, Eilenburg, zu dessen Stellvertreterin. 

 

 

 

 

 

 

Scheler 

Oberbürgermeister
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Problembeschreibung/Begründung: 

 

Die Änderung macht sich erforderlich, weil die abzuberufenden Personen zu 

kandidierenden Personen in einem die Befangenheit nach § 20 SächsGemO 

begründenden Verhältnis stehen.  

 

Bei Ausfall des Vorsitzenden des Gemeindewahlausschusses und Befangenheit des dann 

amtierenden Stellvertreters würde der Gemeindewahlausschuss handlungsunfähig. 

Das Gesetz regelt die weitere Vertretung nicht. Ob in einem solchen Fall eine analoge 

Anwendung des § 54 SächsGemO (Vertretung des Bürgermeisters) möglich ist, ist in der 

Rechtsprechung – soweit ersichtlich – noch nicht geklärt. Um die damit verbundene 

Rechtsunsicherheit zu vermeiden, ist die Wahl einer voraussichtlich unbefangenen Person 

dringend geboten. 

 

Auch die zu erwartende Befangenheit des Beisitzers und seiner Stellvertreterin erfolgt 

aus o. g. Grund. Zwar ist der Gemeindewahlausschuss schon beschlussfähig, wenn zwei 

der sieben Beisitzer oder deren Stellvertreter anwesend und nicht befangen sind; weil 

aber eventuelle weitere Befangenheiten nicht mit hinreichender Sicherheit 

auszuschließen sind, ist die Abberufung aus Gründen äußerster Vorsicht geboten. 

 

Alle erwähnten Personen sind informiert und mit der Wahl bzw. der Abberufung 

einverstanden. 

 

 

finanzielle Auswirkungen ja  nein  

  

 

 

Gremium Abstimmungsergebnis 

Stadtausschuss Ja 10  Nein 0  Enthaltung 0  Befangen 0 

Stadtrat der Großen Kreisstadt Eilenburg  
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